
Entwicklungshilfe : schlechte Note für die
Schweiz

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Zeitschrift für öffentliche Fürsorge : Monatsschrift für Sozialhilfe :
Beiträge und Entscheide aus den Bereichen Fürsorge,
Sozialversicherung, Jugendhilfe und Vormundschaft

Band (Jahr): 69 (1972)

Heft 2

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-839273

PDF erstellt am: 08.08.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-839273


Entwicklungshilfe: Schlechte Note für die Schweiz

Das Komitee für Entwicklungshilfe der OECD führte die jährliche Prüfung der
Leistungen und Politik der Schweiz auf dem Gebiete der Entwicklungshilfe durch
und stellte dabei fest, daß die Leistungen der Schweiz noch immer weit unter dem
international vereinbarten Richtsatz liegen. Der Nettobetrag der von der Schweiz
den Entwicklungsländern insgesamt zur Verfügung gestellten Finanzmittel betrug
1970 137 Millionen Dollars, was 0,67% des Bruttosozialproduktes (BSP)
entspricht. Der international vereinbarte Richtsatz beträgt aber 1% des BSP. Die
Leistungen der öffentlichen Entwicklungshilfe erreichten 29 Millionen Dollars;
gemessen am BSP gingen sie sogar von 0,16% im Jahre 1969 auf 0,14% zurück.
Dieser Satz ist einer der schwächsten aller Mitgliedstaaten.

Das Komitee würdigte auch die Anstrengungen der Schweiz im Hinblick auf
eine künftige Entwicklungshilfe (400-Millionen-Rahmenkredit für Finanzhilfe,
erhöhter Kredit für technische Zusammenarbeit). Diese Maßnahmen bewirken^
unter Berücksichtigung der für humanitäre Hilfe bereitgestellten öffentlichen Mittel

eine ansehnliche Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe ; trotzdem wird
diese 1975 erst rund 0,3% des BSP betragen, was sogar unter dem heutigen
Durchschnitt der Mitgliedländer liegt (1970: 0,34% des BSP).

Das Komitee für Entwicklungshilfe der OECD hat die Hoffnung geäußert, die
Schweiz möge die öffentliche Hilfe stärker als bisher ausbauen.

Oft hört man den Einwand, die Schweiz solle zuerst im eigenen Land die Not
bannen, bevor Millionen ins Ausland «geschleudert» werden. Das eine schließt
das andere nicht aus. Die reiche Schweiz ist durchaus in der Lage, sowohl die
materielle Not inländischer Bevölkerungsschichten zu beheben als auch armen
Völkern zu helfen. gk

Grünes Licht für 13. AHV-Rente?

Der Ausschuß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes hat an seiner Sitzung
vom 2. Dezember 1971 die Ausrichtung einer 13. Monatsrente an die AHV-Rcnt-
ner im Jahre 1972 gefordert. Bereits vorher hatte der sozialdemokratische Nationalrat

(nunmehr Ständerat) Mathias Eggenberger im Anschluß an verschiedene^
andere Vorstöße (Allgöwer, Dellberg, Bussey und Dafflon) um eine zehnpro-
zentige Zulage zu den AHV- und IV-Renten oder einen Zuschuß von monatlich
Fr. 50.- zu jeder Rente mit entsprechender Erhöhung der Bezugsgrenzen für die
Ergänzungsleistungen nachgesucht.

Gemäß Antwort des Bundesrates ließe sich der Vorschlag Eggenberger nicht
fristgerecht realisieren. Als einzig mögliche Maßnahme zugunsten der Rentner
käme die doppelte Ausrichtung einer Monatsrente im 3. Quartal 1972 in Frage -
wie dies der Gewerkschaftsbund forderte. Auf das ganze Jahr umgerechnet,
entspräche dies einer Teuerungszulage von 8%% Prozent.

Der Bundesrat hat das Eidgenössische Departement des Innern ermächtigt,
mit den parlamentarischen Kommissionen, welche die 8. AHV-Revision vorbereiten,

eine Lösung in diesem Sinne zu erörtern.
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